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Vorbemerkung 

Wer heutzutage Probleme erörtert, die im Zusammenhang mi t dieser 
oder jener A r t von Planung stehen, muß einige Erläuterungen voraus-
schicken. Diese Erläuterungen betreffen  den Begriff  „Planung" und sind 
erforderlich,  wei l es gegenwärtig noch keine aussagekräftige, allgemein 
anerkannte Definition der Planung gibt1. Die theoretische Planungs-
diskussion, die jeweils unter rechtlichem, soziologischem, politologi-
schem oder systemtheoretischem Vorzeichen geführt  wird, ist noch nicht 
weit genug fortgeschritten,  um ein abgerundetes Bi ld des Phänomens 
„Planung" vermitteln zu können. Auch die Planungspraxis steht am 
Anfang ihrer Entwicklung und stützt sich weit mehr auf Hoffnungen 
als auf praktische Erfahrungen 2. Sie befindet sich noch i n einem Er-
probungsstadium, so daß die bisherigen Erkenntnisse weder als ge-
sichert noch als umfassend angesehen werden können. 

Der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung — die politische 
Planung — kann daher nicht als bekannte Größe vorausgesetzt werden. 
Es w i rd vielmehr erforderlich,  im Wege der Beschreibung klarzustellen, 
was im Rahmen dieser Arbeit unter „-politischer Planung" verstanden 
wird. Dabei soll freilich nicht der Versuch unternommen werden, den 
zahlreichen Definitionsvorschlägen einen weiteren hinzuzufügen. Viel-
mehr sollen wesentliche Aspekte und Elemente der politischen Pla-
nung beschrieben werden, um damit ein anschauliches B i ld des Gegen-
standes der Untersuchung zu vermitteln. Hierbei w i rd zu berücksich-
tigen sein, daß sich politische Planung nicht allein mi t rechtlichen 
Kategorien erfassen läßt. Trotz der verfassungsrechtlichen  Fragestellung 
dürfen bei der Erörterung des Themas daher verfassungspolitische 
und gesellschaftspolitische Gesichtspunkte ebensowenig außer Betracht 
bleiben, wie Probleme der Praktikabil i tät und Operationalität3. 

Nur unter dieser Voraussetzung w i rd es möglich, bei theoretischen 
Erörterungen stets die praktischen Konsequenzen im Auge zu behalten 
und zu vermeiden, ein geschlossenes, abstraktes Modell zu postulieren, 
das in der Realität keinen Bestand hat. Es geht im Folgenden also nicht 
um eine Idealvorstellung der politischen Planung, sondern um ihre 

1 Lutz:  Organisationsprobleme, S. 4. 
2 Vgl. hierzu die Darstellung von Wagener:  öffentl iche  Planimg, S. 5B1 ff. 
3 I n dieser Richtung auch die Forderung von Seeger:  Gutachten, S 5. 
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Möglichkeiten i n der Gegenwart und ihre Perspektiven i n der näheren 
Zukunft. 

Die nachfolgende Untersuchung befaßt sich allein mi t der politischen 
Planung im Verhältnis von Regierung und Parlament auf Bundes-
ebene. Während die politische Planung auf Landesebene4 grundsätzlich 
die gleichen Fragen aufwirft,  die auch hier erörtert werden, ergeben 
sich zahlreiche andere Probleme bei der Planung im Verhältnis von 
Bund und Ländern5. Diesen Problemen geht die vorliegende Arbeit 
ebensowenig nach wie den Wechselwirkungen zwischen der Bund-
Länder-Planung und der Planung auf Bundesebene. Es erscheint jedoch 
zulässig und auch angebracht, die verschiedenen Fragenbereiche vorerst 
einzeln auf ihre speziellen Probleme hin zu untersuchen6. Erst wenn 
für die jeweiligen Teilbereiche genügend gesicherte Erkenntnisse vor-
liegen, können die Probleme der Planung im Gesamtstaat sinnvoll 
diskutiert und einer sachgerechten Lösung zugeführt  werden. Im Rah-
men des gewählten Themas w i l l diese Arbeit daher einen Beitrag zu 
einem — freilich wichtigen — Teilgebiet der Planungsdiskussion leisten. 
Sie stützt sich dabei nicht allein auf die i n den Fußnoten genannten 
Quellen. Zahlreiche Anregungen verdankt der Verfasser  auch seiner 
Tätigkeit in der Planungsabteilung des Bundeskanzleramtes, die ihn 
mi t internen Überlegungen aus dem Regierungs- und Parlamentsbe-
reich vertraut gemacht hat. Al len Gesprächspartnern sei an dieser 
Stelle für ih r Interesse und ihre Hilfsbereitschaft  gedankt. 

Zu besonderem Dank verpflichtet b in ich meinem verehrten Lehrer, 
Prof.  Dr. Ulrich Scheuner, der diese Arbeit wissenschaftlich betreut 
hat und dessen prägender Einfluß sich auch hier unverkennbar zeigt. 

4 Zum Stand der Planungsdiskussion i n den Ländern, vgl. Becker:  Betei l i -
gung der Parlamente, S. 167 ff. 

5 M i t dieser Problemstellung befaßt sich ein schon recht umfangreiches 
Schrifttum. Einen kurzen Problemaufriß  gibt die Enquete-Kommission: 
Zwischenbericht, S. 49 f. 

6 Vgl. Ossenbühl:  Gutachten, S. B 54, der ebenfalls diese von ihm als „pro-
jektorientierte Betrachtungsweise" bezeichnete Methode wäh l t und recht-
fertigt. 



I . Gegenstand der Untersuchung: 
Politische Planung des Staates 

1. Unterscheidung zwischen „Plan" und „Planung" 

Die vorliegende Untersuchung befaßt sich mi t der politischen „Pla-
nung" und nicht mi t dem „Plan". Beide Begriffe  wurden — und wer-
den — in der Planungsdiskussion oft unterschiedslos nebeneinander 
verwendet, obwohl sie verschiedene Bereiche betreffen  oder unter-
schiedliche Stufen kennzeichnen. Planung und Plan stehen zunächst 
einmal in einem Verhältnis des zeitlichen Nacheinander; die Planung 
geht dem Plan voran. Planung ist Vorstufe, der Plan ihr verfestigtes 
Ergebnis und ihre Ausdrucksform 1: „Die Planung gebiert den Plan2." 

I m Rahmen dieser Unterscheidung spielt es keine Rolle, ob es sich 
bei einem „Plan" um das normative Insti tut des verwaltungsrechtlichen 
Plans handelt3, oder ob der Plan ohne rechtliche Außenwirkung bleibt. 
Entscheidend ist vielmehr, daß der Plan als etwas Abgeschlossenes, 
Festgelegtes und Endgültiges anzusehen ist, während Planung ihrem 
Wesen nach einen vorläufigen Charakter hat. Planung dient der Vor-
bereitung konkreter Entscheidungen4, ihr Schwergewicht liegt daher auf 
der Vorherschau, der Konzeption und der Entwicklung programma-
tischer Leitl inien5, so daß sie niemals ihren Endpunkt erreicht, sondern 
stets Durchgangsstadium bleibt. Sie unterscheidet sich damit — dies soll 
von vornherein klargestellt werden— grundlegend von jeglicher Form 
einer verwaltungsrechtlichen „Planung", die ja primär auf die Schaffung 
definitiver Verhältnisse gerichtet ist8. 

1 Vgl. Habermehl:  Die Grundlagen der Planung, S. 253; Jochimsen:  Zur 
Philosophie staatlicher Planung, S. 1310. 

2 Redeker:  Staatliche Planimg i m Rechtsstaat, S. 537. 
3 Vgl. hierzu ausführlich  Imboden : Der Plan als verwaltungsrechtliches 

Inst i tut, S. 113ff.;  Obermayer:  Der Plan als verwaltungsrechtliches Inst i tut , 
S. 144 ff.;  ferner  die knappe Zusammenfassung bei Scheuner:  Bildungsplanung, 
S. 542. 

4 Scheuner:  Probleme der staatlichen Entwicklung, S. 5. 
5 Scheuner:  Zentrale Planung, S. 82. 
6 Z u dieser Abgrenzung vgl. grundlegend Scheuner:  Zentrale Planung, 

S. 74 ff. 


